
Kanzlei der Bürgerschaft

INFORMATION
Beglaubigungen

Öffnungszeiten der Kanzlei der Bürgerschaft, Rathaus, 2. OG, Zimmer 56:

Montag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Kosten

 pro beglaubigtem Dokument 2,00 Euro
 für jede weitere beglaubigte Kopie von diesem Dokument 1,00 Euro
 werden die Kopien auf Kosten der Stadt angefertigt, kommen

bis Format DIN A 4 pro Seite 0,20 Euro  hinzu
ab Format DIN A 3 pro Seite 0,40 Euro hinzu

 Unterschriftsbeglaubigung: pro beglaubigte Unterschrift 1,50 Euro

Rechtsgrundlage

Anlage Gebührentarif der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Greifswald (Beschluss vom 24.09.2001):

1. Allgemeine Gebührensätze

1.1 Erstellen von Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfältigungen
1.1.1 Abschriften je angefangene Seite 5,00 Euro
1.1.2 Vervielfältigungen, die mit Lichtpaus-, Fotokopier- oder ähnlichen Geräten (schwarz/weiß)

erstellt werden
a) bis Format DIN A 4 0,20 Euro
b) ab Format DIN A 3 0,40 Euro

1.1.3 Vervielfältigungen, die mit Farbkopiergeräten erstellt werden
a) bis Format DIN A 4 0,50 Euro
b) ab Format DIN A 3 1,00 Euro

1.2 Beglaubigungen
1.2.1 Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Negativen 1,50 Euro
1.2.2 Beglaubigung von Abschriften je Seite 3,00 Euro
1.2.3 Beglaubigungen von Vervielfältigungen, die mit Bürodruckgeräten hergestellt werden, und

Durchschriften und Vervielfältigungen, die mit Lichtpaus-, Fotokopier- oder ähnlichen Geräten erstellt
werden
a) für den ersten Abdruck je Urkunde 2,00 Euro
b) zusätzlich für jeden weiteren Abdruck 1,00 Euro

Weitere Hinweise:

Da beglaubigt wird, dass Kopie und Original übereinstimmen, ist die Vorlage des Originals unbedingt erforderlich.

Bei Unterschriftsbeglaubigungen ist außerdem ein Ausweisdokument (Reisepass bzw. Personalausweis) mitzu-
bringen. Die Unterschrift darf nicht vorher getätigt werden, sondern muss in der Kanzlei der Bürgerschaft vollzo-
gen werden.

Beglaubigte Kopien von Dokumenten aus amtlichen Registern und Archiven, zum Beispiel standesamtliche Ur-
kunden wie Geburtsurkunden, Eheschließungs- und Scheidungsurkunden, dürfen nur von der Behörde, welche
diese Dokumente angefertigt hat, ausgestellt werden.


